
Beilage Nr. 18/1983 

MA 16 - 682/77 

G e s e t z e n t w u r f 

Gesetz vom ••.•••..••.•.•••• , mit 

dem das Wiener Rettungs- und Krar..ken­
befördungsgesetz geä:o.dert wird 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Wiener Rettungs- und Krankenbeförderu.."'lgsgesetz, LGBl. für 
~ 

Wien Nr. 22/1965, in der Fassu.."'lg der Gesetze LGBl • fUr Wien 

Nr. 24/1967, Nr. 3/1971 und Nr. 36/1975 wird wie folgt geändert: 

1. § 5 Abs.1 hat zu lauten: 

u ( 1) Fi..ir die Ina.."'lspruch..."laJ:i..me des öffentlichen Rettu..,"lgsdienstes 

9der des öffentlichen Kra.nkenbefö:-der11ngsdienstes, insbe­

sondere für die Betreuung (Hilfeleistu..ng, Beförderu.--ig), 

ist-eine Gebühr zu entrichten, wenn es zur Ausfahrt eines 

Ein·sat zwagens kommt . 11 

2. Dem§ 6 Abs.1 ist folgender Satz anzufügen: 
"Die Gebühr ist auch da..""lll zu entrichten, wenn der öffent­
liche RetttL"'lgsdie.nst zu Personen gerufen ·:rird, oh..--ie daß 

die im § 1 Abs. 1 geforderten Voraussetzt.L.--igen ge~eben waren, 

sofern das Vorliegen dieser Voraussetzungen auf Gru.--id 

des Zusta.""l.dsbildes mit gutem G:ru...--ide a.."'lgenornmen werden 

ko:nnte ." 
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3. Dem§ 6 Abs.2 ist folgender Satz anzufügen: 
" Ist die Verletzung oder Gesu ... --:d.hei tsstöru ... 'l'lg, die zu 
einer Inanspruchnahme des öffentlichen Rettungsdienstes 
oder des öffentlichen Kra.."'.l-1<enbeförderu..."l.gsdienstes gefü..11.rt 
hat, auf ein Verschulden zurückzuführen, für das zufolge 
gesetzlicher Vorschrift ein Dritter einzustehen hat, haftet 
dieser bis zur Höhe der noch w:::.beglichenen Gebü...'-1.r." 

4. Der Absatz 4 des§ 6 ist als Absatz 5 ~~ ·oezeichnen. 

5. In§ 6 ist folgender Absatz 4 einzufügen: 

11 ( 4) Wird am Ort ein.er Vera.."'1.stal tu.ng im Sin..."'le des Wiener 
Veranstaltu.."lgsgesetzes, LG31. für Wien Nr. 12/1971, vom 
Veranstalter, vom Geschäftsführer oder von einer Aufsichts­
person des Veranstalters zur Ge\7ährleistung der Ersten 
Hilfe die Beistellung einer Re~t,.,,t,.."l.gsambula.~z oder eines 
Arztes a..."lgefordert, hat der Vera.."'lstalter eine Gebühr für 
die Bereitstellu."'1.g zu entrichten, die sich nach Umfang 
und Dauer richtet." 

6. § 7 hat zu lauten: 

"Sonderbest.immungen im Falle der Schuldübernahme durch 
Sozialversicherungsträger und Kra."'1.kenfürsorgea.."'1.stalten 
öffentlich Bediensteter 

(1) Mit Zusti!IlI!lU...""lg der Stadt '.,'fien k:5:men die h~ür in 
~tracht ko~-ne_nden SozialversicherJ...--ig_sträger oder mit deren 
Einverneh.t:len der Hauptverband der österreichischen Sozial­
versicherungsträger sor1ie Kra."lkenfürsorgea.'!"lstal ten öffent­
lich Bediensteter durch schriftliche Erklärung a."l. Stelle 
von Gebührenpflichtigen als Ge~lhrenschuldner eintreten. 
Nach Abgabe _dieser ErklärJ..."lg sind. diese Sozialversicheni.ngs­
träger oder diese Krankenfürsorgea.."lstalten öffentlich ?e­
diensteter allein die Ge"cilhre~Jflic~tieen (-schuldner). 
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Wen.."l'l jedoch der in Betracht kommende Sozialversicheru.."1gsträ.ger 

oder die Kra."1.kenfürsorgea.nstalt öffentlich Bediensteter im Einzel­

fall angibt, daß maneels_eines ihm (inr) gegenüber bestehenden 

Anspruches auf Kostenübernahme seine (ihre) Eintrittserkläru.."1.g 

keine ..!l~'l·,·1endung findet, ist die Gebühr dem Gebührenschuld...'1.er im 

Sinne des§ 6 Abs.1 vorzuschreiben. 

(2) Die schriftliche Erkläru„"1.g gilt für unbestiI!llllte Zeit. Die 

Stadt Wien oder der in Betracht kor:r:!lende Sozial~...-ersicheru."1.gs­

träger oder die Kra."1.kenfürsorgeanstalt öffentlich Bediensteter 

kar.n die Fortdauer der GebU.hrenschuld..."1.erschaft widerrufen .. 

Der Widerruf wird frühestens nach Ablauf von d.rei Kalender­

monaten wirksam. Für höchstens drei Monate ab der Wirksa!:l.-

kei t des Widerr~fes können die i~ Abs.1 gena."l..."1.ten Sozial­

versicherungsträger oder Krankenfürsorgea.."1.stalten mit Zu­

stimmung der Stadt Wien durch Erklärung die Ina."1.spruchnab.rne 

der GecrJhrenschuldner (§6 Abs.1) aufschieben. 

(3) Für die Dauer der Gebührenschuld...."1erschaft der Sozialversicheru1;gs­

träger oder der Krankenfürsorgeanstalten öffentlich Bedienstete, 

·kan.."1 der Gemeinderat oh.."t'le Rücksicht auf die Gebührenform (ab­

gestufte Gebühren, Einheitsgebühren) niedrigere C~bühren, al.s 
sich gemäß § 5 Abs. 3 u."l'ld 5 ergebe:::i. ,.-,ürden, festse1zen, insoweit 

diese Gebührenschuldnerschaft einen geri:t_;geren Ver;1altungs­

auf•::and bei der Einhebung der C~bühren bedingt." 

7. § 10 Abs .9 hat zu lauten~ 

"(9) Die der Stadt Wien durch dieses Gesetz zugewiesenen 

Aufgaben sind Angelegenheiten des eigenen \'/irku„"1.gsbereiches 

der Gemeinde; ausgenommen das Ver:;altu.ngsstrafverfahren." 
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Artikel II 

Dieses Gesetz tritt mit Ablauf des seiner KU:J..dmachung folge~den 

zweiten tionats in Kraft. 



E r l ä u t e r u n ~ e n 

zur Änderung des Wiener Rettu..:.--igs- u..':.d. K.ra.--iken­
beförderu..~gsgesetzes 

Zu Artikel I Ziffer 1 (§ 5 Abs.1): 

Nach der bisherigen Regelu.--ig wurde im Gegensatz zur Rechtsauf­
fassung des Kontrolla..ites der Stadt Wien filr Erste-Hilfe-
Leistungen, sowe_i t sie nicht im Zus~enha.n.g mit einer Ausfahrt 
oder Betreuung stehen, keine Gebühr eingehoben. Um diese Hilfe­
leistungen weiterhin von einer Gebüh.renpflicht auszunehmen, wofür 

der Umstand spricht, daß die bei Leistu...~gen~~eringfügiger Art zu er­
zielenden Ein.~ahmen den mit der Verrechnu...--ig u..~d Einbringung ver­
bundenen VerNaltungsaufwand nicht rechtfertigen, vn2.rde dies im 
neuen Wortlaut des§ 5 Abs.1 ausdrücklich festgelegt. 

Zu Artikel I Ziffer 2 (§ 6 Abs.1): 

Nach der derzeitigen Gesetzeslage (§1 Abs.1) ist der städtische 
Rettungsdienst für Interventionen zu einer Person nur dann zu­
ständig, wenn diese außerhalb ihrer Unterlru...~t -e.ine erhebliche 
Verletzung oder eine andere erhebliche Gesundheitsstörung oder 
in ihrer Unterkunft entweder einen lebensbedrohenden Unfall er­
litten hat.oder wegen unmittelbarer Lebensgefahr sofortiger 
ärztlicher Hilfe bedarf, die anders nicht ga·;;ährleistet ist. Da 
der Rettungsdienst ~uf Grund der telebonischen Angaben desjenigen 1 

der ihm beruft, nicht in der Lage ist zu entscheiden, ob diese im 
Gesetz geforderten Voraussetzungen für seine Zustilildigkei t objektiv 
gegeben sind, ~eistet er solchen Ber-.lfu.ngen immer dan."l. Folge, wenn 

auf Gra ... "l.d der vom Beruf er gemachten Mi tteilu...~gen eine erh~bliche 
· Verletzung oder eine andere erhebliche Gesundheitsstörung od_er 

eine Lebenspedrohu..:.'1.g oder eine unmittelbare Lebensgefahr ange­
nommen werden kan...--i. Stellt sich da.·•·1n a..rn Ber-.lfU.."lgsort heraus, 
daß keine der genari-~ten Voraussetzu..'1.gen gege·oe;;1 ·t1ar, ist gegen­
über demjenigen, für den der Rettu..."lgsdienst in .4.nspr~ch genommen 
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wurde, mangels Zuständigkeit des Rettungsdienstes auch kein 

Gebührenanspruch entsta..~den. 

Um den sich daraus ergebenen finanziellen Nachteil für die 

Stadt Wien zu vermeiden, wurde im§ 6 Abs.1 verankert, daß eine 

Gebtihr a"t;Lch da.n."l zu entrichten . ist., wen.."l wenigstens das Zustands­

bild des ":Patienten" das Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen 

a.,1.nehmen läßt . 

Dies entspricht bereitsder bestehenden Übung. 

Zu Artikel I Ziffer 3 (§ 6 Abs.2): 

tL"le solche Bestilll!:I'J.."lg erweist sich in der Praxis als notwendig, 

tim die Einbringung der in diesen Fällen aufgelaufenen Transport­

gebühren zu erleichtern. 

Zu Artikel I Ziffer 4 (§ 6 Abs.5): 

Durch die Einfüg.mg des zu der Ziffer 5 gena..'1.!lten neuen Absatzes 

ist der bisherige Absatz 4 des § 6 als Absatz 5 zu bezeichnen. 

Zu Artikel I Ziffer 5 ( § 6 Abs .4): 

Die vorgesehene Gebühr stellt keine neue Belastung für den 

Vera."'l.stalter dar, da bisher bereits die Kosten der Bereitstellung 
1 

im v;ege des Kostenersatzes verrechnet wurden. Die Vorschrei bi.:u1g sol l 

aus verwaltu.ngsökonomischen Gründen gebührenrechtlich erfolgen. 

Zu Artikel I Ziffer 6 ( § 7): 

An Stelle des Begriffes "Körperschaften des öffentlichenRechtes" 

wurde der engere Begriff "Sozial versicheri.t."lgs-träger" ver-Nendet, 

·.-:eil als Adressaten des § 7 =i'.lr die Sozialversicheru..11.gsträ.ger 

bzw. der Hauptverband der österrsi~hischen Sozialversicherungs­

träger in Frage ko::i::ien. We~ ters ist die Ei:lbeziehung der 1:C.ranke:i­

fürsorgea.,is.talten öffentlich Bediensteter desnalb notwendig, weil 

diese keine Sozial~rersicheru...'1.gsträger sind und ·v-on den Be­

sti.lil!IlU..~gen des § 7 Abs. 1 bisher nicht erfaßt ·;;aren. 
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Da es für die Behörde oft nur sehr schwer festzustellen ist·, ob 
der vom Gebührenschuldner behauptete, jedoch vom Versicherungs-
träger bestrittene Anspruch auf Kostenüberna.!'...!lle besteht, ist es 
zur Erleichterung des Verfahrens vorgesehen, die Gebühr in solchen 
Fällen jener Person vorzuschreiben, für die der öffentliche Rettungs- , 
dienst oder der öffentliche Krankenbeförderu..~gsdienst in .Anspr~ch 
genommen wurde. Dieser Person bleibt es jedoch u...~benommen, ihren 
allenfalls doch bestehenden Anspr'.l.ch auf Kostenübernahme gegenüber 
dem Versicherungsträger geltend zu mach:n. 

Nach der bisherigen Bestimmung im Abs.2 wurde die Gebührenschuldner­
schaft um ein Jahr, wen..~ sie nicht lä..'t'lgstens ·drei Monate vor Ablauf 
des laufenden Kalenderjahres gekündigt wurde, au:tomatisch verlängert. 
In der Praxis hatte dies einen mehrmonatigel'.l..rechtlichen Schwebezu­
stand zur Folge. 11it Rücksicht auf die stä..'t'ldig steigenden Kosten 
des Rettungsdienstes wurde von der Stadt Wien regelmäßig die 
G.ebührenschuldnerschaft gekündigt. Die Einig:mg über die neuen 
Ersätze kamen nicht vor Beginn sondern erst im Laufe des Kalender­
jahres zustande. 

Diesem Umstand wird dadurch Rechnung getragen, daß die Gebühren­
schuldnererklärung für unbestimmte Zeit gilt, sofern sie nicht 
von den Partnern gekündigt werden wird. 

Damit der Gemeinderat auch die Möglichkeit hat, für die Dauer 
der Gebührenschuld..'t'lerschaft der Kra.~enfürsorgea.nstal ten öffent­
licher Bediensteter niedrigere Gebühren für diese festzusetzen, 
soll d_er Absatz 3 sowie die Überschrift zum § 7 entsprechend ge­

ä..'ldert werden. 

Zu Artikel I Ziffer 7 (§ 10 Abs.9): 

Die Regelung des Wiener Rettungs- und Kran.ke:ibeförder.mgs­
gesetzes betreffen nicht nur Obliegenheiten von Org-a...~en 
der Stadt Wi·en sondern auch solche der Stadt 77ien allgemein. 
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Es soll daher die neue Regelung verfassu...~gskonforn dera:-t neu 
gefaßt werden, daß die Begriffe "den Orga.~en" entfallen soll. 

Zu. Artikel II 

Diese Frist soll die Möglichkeit schaffen, die Gebü.,ren in der 
Gebührenordnung entsprechend den in Kraft tretenden Bestir.mru...~gen 
a...~zupa.ssen. 
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